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Wann immer neue Rechnungslegungsstan
dards vom IASB (International Accounting 
Standards Board) verabschiedet werden 
und davon Offenlegungsvorschriften im 
Anhang des Jahresabschlusses betroffen 
sind, wird diesen zunehmende Bedeutung 
eingeräumt. Die Anhangangaben stellen 
eine bedeutende Quelle für die Unterneh
mensanalyse dar.1) Bei der Erstanwendung 
werden darin zum Beispiel Änderungen 
gegenüber dem alten Standard für den In
vestor transparent gemacht. 

Wesentliche Auswirkungen auf  
die Kreditrisikovorsorge

Dies gilt auch für den International Finan
cial Reporting Standard 9 (IFRS 9), den 
neuen Bewertungsstandard für Finanzins
trumente und den neuen IFRS 7, der –  
als Reaktion auf die Finanzkrise – geänder
te Anhangangaben beinhaltet, die für die 
Geschäftsjahre, die nach dem 1. Januar 
2018 beginnen, verpflichtend anzuwenden 
ist. Ein wesentlicher Kritikpunkt an IAS 39 
bestand darin, dass prozyklische Effekte 
auf die Kreditinstitute noch verstärkt wur
den.

Gemäß einer von Moody’s Analytics veröf
fentlichten Studie basierend auf einem 
qualitativen Fragebogen, der von interna
tionalen Banken im Jahre 2015 ausgefüllt 
wurde, wird IFRS 9 wesentliche Auswir
kungen auf die Kreditrisikovorsorge der 
Kreditinstitute haben2), was wesentliche 
Implikationen auf die Finanzindustrie in
duziert3).

Die IFRSTaxonomie 2016, die entspre
chende Änderungen durch IFRS 9 und 7 
enthält, steht bisher weniger im Blickpunkt 
der Öffentlichkeit. Dies ist insbesondere 
wenig unter dem Aspekt nachvollzieh 
bar, da die IFRSTaxonomie Interpretati
onspielräume eines prinzipienorientierten 

Rechnungs legungsstandards durch fakti
sche Ausprägung der Berichtselemente 
überspielt. 

Orientierung an einzelnen 
Berichtsanforderungen

Das hat mehrere Gründe: Bisher spielt  
das IASB bei der Weiterentwicklung  
der  IFRSTaxonomie eine untergeordnete 
 Rolle. Später wird deutlich gemacht, dass 
hierbei Änderungen seitens des IASB in 
den letzten Monaten umgesetzt worden 
sind. Eine prinzipienorientierte Standard
setzung sieht sich gewissen Konflikten bei 

einer TaxonomieEntwicklung gegenüber, 
da diese sich nicht im Wesentlichen an 
Prinzipien, sondern vielmehr an einzelnen 
Berichtsanforderungen orientiert. Darüber 
hinaus wird die IFRSTaxonomie internati
onal kritisiert, sie sei zu wenig detailliert, 
würde damit dem Ziel der Vergleichbar
keit entgegenlaufen und erfülle nicht den 
Anspruch eines global anerkannten Stan
dards.4)

Auf europäischer Ebene hingegen gibt es 
Anzeichen, dass die IFRSTaxonomie Teil 
 eines zukünftigen europäischen Standards 
wird. Die europäische Wertpapier und 
 Aufsichtsbehörde (ESMA) hat damit be
gonnen, Vorschriften umzusetzen, die in 
der neuen EUTransparenzrichtlinie von 
2013 enthalten waren. Die Vorschriften 
zielen darauf ab, Einreichungen für Emit
tenten zu erleichtern und die eingereich
ten Informationen für An leger und Regu
lierer leichter zugänglich zu machen und 
bessere Analysen und Vergleiche zu er
möglichen.

Eine der Vorschriften der geänderten 
Richtlinie ist, dass Emittenten, die an ei
nem geregelten Markt in der EU gehandelt 
werden, ihre Jahresberichte ab 1. Januar 
2020 in einem europäisch vereinheitlich
ten elektronischen Format (sogenanntes 
European Single Electronic Format, ESEF) 
erstellen müssen. ESMA hat jetzt eine öf
fentliche Konsultation zu den fachlichen 
Umsetzungsstandards, die notwendig sind, 
angestoßen. Die Konsultation endete am 
18. Januar 2016.

IFRS-Taxonomie-Beratungsgruppe ITCG 

Die Beratungsgruppe für die IFRSTaxono
mie (IFRS Taxonomy Consultative Group, 
ITCG) wurde mit der Zielsetzung aufge
baut, den IASB hinsichtlich Ausprägung 
und Umsetzung der IFRSTaxonomie zu 
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Auch wenn die Anhangangaben im Rech-
nungswesen und im Meldewesen auf einer 
gemeinsamen fachlichen Basis beruhen, 
registrieren die Autoren in der Bericht-
erstattung teilweise wesentliche Unter-
schiede. Dass diese bei der Analyse der 
Ausprägungen der IFRS- und der Finrep-
Taxonomie transparent werden, führen sie 
auf den Interpretationsspielraum zurück, 
den die prinzipienorientierten Rechnungs-
legungsstandards des IASB bieten, sowie 
auf die unterschiedlichen Zielsetzungen 
zwischen IASB und Meldewesen. Während 
das IASB darauf abzielt, branchenunab-
hängige globale Standards zu entwickeln, 
liegt beim Meldewesen der Fokus auf  
den Kreditinstituten. Dennoch sehen sie  
in den Taxonomien einen geeigneten An-
satzpunkt für Harmonisierung und Bildung 
von Indus triestandards, die einer hetero-
genen Berichterstattung und dem „in-
formation overload“ entgegenwirken kön-
nen. (Red.)
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IFRS-Taxonomie versus Finrep-Taxonomie

IFRS Taxonomy Reference IFRS Taxonomy Finrep Finrep Reference

Effective 20180101 IFRS 
7.35I d Example, Effective

Increase (decrease) through 
transfers, financial assets

Impairment or reversal of 
impairment (net) with

Annex V.Part 2.77;  
IFRS 7.35B(b); IFRS 7.35J;

Effective 20180101 IFRS 
7.35I c Example, Effective

Decrease through derecog
nition, financial

Changes due to repayments 
and disposals

IFRS 7.35I; Annex V.Part 
2.132

Effective 20180101 IFRS 
7.35I a Example, Effective

lncrease through origina tion 
or purchase

Changes due to origination 
and acquisition

IFRS 7.35I; IFRS 9.B5.5.25; 
Annex V.Part 2.131

Effective 20180101 IFRS 
7.35I c Example, Effective

Decrease through writeoff, 
financial assets

Writeoff through decrease 
in allowance account

Annex V.Part 2.78;  
IFRS 9.5.4.4; IFRS 7.35L; 
Annex V.Part

Effective 20180101 IFRS 
7.IG20B Example

lncrease (decrease) through 
changes in models or risk 
parameters, financial assets

Changes due to update in 
the institution’s methodo
logy for

IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); 
Annex V.Part 2.130

Effective 20180101 IFRS 
7.35I b Example

lncrease (decrease) through 
modification of contractual 
cash flows, financial assets

lmpairment or reversal of 
impairment (net) without 
transfer between stages

Annex V.Part 2.77;  
IFRS 7.35B(b); IFRS 7.35J;
IAS1.82(ba); Annex V.Part 
2.129

Effective 20180101 IFRS 
7.IG20B Example

Increase (decrease) through 
foreign exchange, financial

Amounts partially  
writtenoff directly to the

IFRS 9.5.4.4; Annex V.133, 
134

Effective 20180101 IFRS 
7.IG20B Example

Increase (decrease) through 
other movements, financial Other adjustments IFRS 7.35B(b)

Effective 20180101 IFRS 
7.35H Disclosure, Effective 
20180101 IFRS 7.35I

Total increase (decrease) in 
financial assets Closing Balance n/a

beraten. Die IFRSTaxonomie beruht auf 
XBRL (eXtensible Business Reporting Lan
guage), einer Computersprache, die es er
möglicht, Finanzinformationen und andere 
Unternehmensdaten entlang der Finanz
berichterstattungsWertschöpfungskette 
(Financial Reporting Supply Chain) auto
matisiert elektronisch auszutauschen5) und 
zu verarbeiten. Taxonomien sind stan
dardisierte und strukturierte Berichts
elemente, die es aber auch ermöglichen, 
zunehmende Komplexität zu begrenzen 
und CorporateGovernanceGüte zu erhö
hen.6) 

Gemäß der vom IASB festgelegten Satzung 
setzt sich das ITCG aus 16 bis 20 Mitglie
dern einschließlich eines Vorsitzenden und 
eines stellvertretenden Vorsitzenden mit 
unterschiedlichen geografischen und be
ruflichen Hintergründen zusammen. Eine 
Berufung der Mitglieder erfolgt für drei 
Jahre, wobei die Erwartung besteht, dass 
die Gruppe die Tätigkeit der IFRSTaxo
nomieweiterentwicklung durch Expertise, 
praktische und theoretische Erfahrungen 
im Bereich XBRL, beispielsweise durch Ex
pertise in Bezug auf Taxonomiedomänen 
oder durch Mitgliedschaft in entsprechen
den Arbeits oder Interessengruppen, un
terstützt. 

Eine Zusammenfassung der gegenwärtigen 
Mitglieder der ITCG findet sich auf der In
ternetseite des IASB (www.ifrs.org). Die 
 Berufung der Mitglieder im ITCG erfolgt 

über einen Zeitraum von drei Jahren. Vor
aussetzungen für die Berufung sind der 
Nachweis von besonderen Kenntnissen, Fä
higkeiten oder praktische Erfahrungen im 
 Bereich XBRL. 

Änderungen am Konsultationsprozess 

Das IASB hat jüngst Änderungen in dem 
Konsultationsprozess für die IFRSTaxo
nomie angekündigt. Das IASB wird mit  
den Änderungen stärker in den Prozess  
der Weiterentwicklung und Pflege der 
IFRSTaxonomie eingebunden. Geänderte 
Berichtsinhalte sowie allgemein geübte 
Praxiselemente, sogenannte „common 
practice elements“ müssen von den IASB
Mitgliedern genehmigt beziehungsweise 
geprüft werden. 

Damit wird die Bedeutung und Verbrei
tung der IFRSTaxonomie unstrittig zu
nehmen. Kritiker argumentieren, dass die 
stärkere Einbindung des IASB auch dazu 
führen könnte, dass es zu einer Rückwir
kung der Taxonomie auf die Standard
setzung kommen könnte und damit letzt
endlich vom prinzipienbasierten Ansatz 
abgerückt werden könnte.7) Die Frage ist, 
ob diese Befürchtung sachlich fundiert ist, 
da die IFRSTaxonomie im Vergleich zur 
USGAAPTaxonomie eine Vielzahl von 
 unterschiedlichen Berichtselementen bie
tet und damit gerade nicht darauf abzielt, 
eine einseitige Interpretation des Stan
dards zu liefern. 

Durch die Einbeziehung von geübten Pra
xiselementen, den sogenannten „common 
practice elements“ stellt sich die IFRS 
Taxonomie gerade diesem Vorwurf, indem 
sie neben den im Standard explizit ge
nannten Pflichtangaben und Beispielen 
praktische Berichtselemente,8) die durch 
den prinzipienorientierten Grundsatz erst 
möglich gemacht werden, einbezieht.

Thematische Abgrenzung

Die zunehmende Digitalisierung der Gesell
schaft hat auch die unternehmens interne 
Rechnungslegung sowie die unterneh
mensexterne Kommunikation erreicht.9) Es 
ist insofern nicht überraschend, dass die 
Digitalisierung auch nicht vor der Finanz
berichterstattung haltmacht. Statt papier
basierte Geschäftsberichte gibt es eine 
elektronische Finanzberichterstattung, die 
sich insbesondere von einem zwar auch 
elektronischen PDF oder WordDokument 
darin unterscheidet, dass diese direkt 
 elektronisch und automatisch verarbeitet 
werden können. Dies wird nur durch eine 
Taxonomie möglich, die angibt, in welcher 
Struktur die Finanzinformationen zur Ver
fügung gestellt werden. 

Wesentliche strukturelle Elemente bei den 
Anhangangaben sind die Unterscheidung 
von quantitativen Angaben in Form von 
Tabellen beziehungsweise Zahlen und 
 qualitativen Angaben in Form von soge
nannten Text Disclosures, deren Standar
disierung noch erhebliche Schwierigkeiten 
beigemessen wird. Hier spielen insbe
sondere die Metadaten eine große Rolle, 
da diese die Art der Präsentation der Fi
nanzinformationen beschreiben. 

Damit geht es aber nicht nur um das Wie, 
sondern auch um das Was, da die Taxo
nomie das Rahmenwerk aller erwarteten 
Finanzinformationen beschreibt, wobei 
prinzipiell zwischen gesetzlichen einerseits 
und etablierten Branchenstandards (soge
nannten „common practice“) andererseits 
unterschieden wird. Hierbei hat sich in den 
letzten Jahren als DefactoStandard der 
elektronischen Finanzkommunikation die 
eXtensible Business Reporting Language 
kurz XBRL herausgebildet. 

XBRL-Standard

XBRL ermöglicht es, dass Unternehmen 
ihre Daten einmalig in standardisierter 
Form aufbereiten und mehrfach nutzen 
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können. Beispiele für Adressaten und 
 Verwendungszwecke sind: die Veröffentli
chung im Bundesanzeiger zur Information 
von Geschäftspartnern, Kreditgebern, 
 Investoren und Aufsichtsbehörden. XBRL 
 beschreibt das Datenformat, mit dem die 
Unternehmensinformationen ausgetauscht 
werden, XBRL ist keine Software zur Erstel
lung von Unternehmensberichten. 

Die technische Basis von XBRL ist die Spra
che XML (Extensible Markup Language). 
Das berichtende Unternehmen kann den 
Umfang der weiterzugebenden Daten 
selbst festlegen. XBRL legt keine Berichts
pflichten fest und nimmt keinen Einfluss 
auf Bilanzierungsstandards, die ein Unter
nehmen anwendet – XBRL stellt jedoch 
Mittel bereit, die zu erstellenden und wei
terzugebenden Informationen sachgerecht 
und strukturiert darzustellen sowie auto
matisiert zu verarbeiten.

Der Markt für Taxonomien für die externe 
Finanzberichterstattung und das Melde
wesen wird von XBRL dominiert. Ein we
sentliches Unterscheidungsmerkmal stellt 
die Art der TaxonomieLieferung dar. Hier
bei wird unterschieden zwischen einer 
 offenen und einer geschlossenen Liefe
rung.10) Die FinrepTaxonomie kommt als 
eine geschlossene Taxonomie zum Einsatz, 
das heißt, alle Berichtselemente, die in der 
Taxonomie enthalten sind, müssen vom 
berichtenden Unternehmen geliefert wer
den, falls dies insofern nicht anwendbar 
ist, dann muss dies auch entsprechend ver
merkt werden. 

Möglichkeit einer frühzeitigen  
Analyse

Im Gegensatz dazu bedeutet eine offene 
Taxonomie, dass diese nur eine Referenz 
darstellt, letztendlich muss das Unterneh
men basierend auf dieser Taxonomie seine 
eigene unternehmensspezifische Taxono
mie entwickeln. Es besteht insofern kein 
Zwang, den Vorgaben der Taxonomie zu 
folgen. Abweichungen zu der Taxonomie 
werden bei der offenen Taxonomie als un
ternehmensspezifische Erweiterungen, so
genannte „extensions“, bezeichnet.11)

Da Angaben gemäß IFRS 9 erst für die Ge
schäftsjahre, die nach dem 1. Januar 2018 
beginnen, verpflichtend offenzulegen sind, 
die IFRSTaxonomie aber bereits jetzt zur 
Verfügung steht, eignet sich diese als Un
tersuchungsgegenstand, um frühzeitig 

Auswirkungen von IFRS 9 zu analysieren. 
Ebenso hat die EBA schon eine Konsultati
on zum Einfluss von IFRS 9 auf Finrep
Meldewesen veröffentlicht.12) Es werden 
insofern im Speziellen Anhangangaben 
über Finanzinstrumente gemäß IFRS 9 und 
7 zwischen dem Rechnungswesen und dem 
Meldewesen miteinander verglichen. 

Neues Modell für die Wertminderung

Dabei liegt der Fokus auf der Analyse der 
zugrunde liegenden Taxonomien, und 
zwar der IFRSTaxonomie des IASB und 
der FinancialReporting(Finrep)Taxono
mie der EBA. An dieser Stelle soll erwähnt 
werden, dass bis 2011 das Committee of 
European Banking Supervisors (Vorgänger 
der EBA) die FinrepTaxonomie als eine Er
weiterung der IASBTaxonomie entwickelt 
hat. So war die Eindeutigkeit und Wieder
verwendung der relevanten und überlap
penden Disclosures gewährleistet. Mit der 
Einführung der FinrepTaxonomie auf Ba
sis von Basel III wurde diese Vorgehens
weise jedoch nicht weiterverfolgt, was 
auch zu weiteren Unterschieden zwischen 
beiden Taxonomien, aber auch Meldean
sätzen geführt hat. 

Wesentliche Änderungen des IFRS 9 – 
Incurred loss model versus Expected 
credit loss model: Im Juli 2014 erfolgte 
die Veröffentlichung des IASB von IFRS 9, 
Financial Instruments (IFRS 9). Der Stan
dard substituiert IAS 39, Financial Instru
ments: Recognition and Measurement (IAS 
39). Zusammengefasst impliziert IFRS 9 
folgende wesentliche Änderungen: neue 
Vorschriften für die Klassifizierung und 
Bewertung von finanziellen Vermögens
werten für Unternehmen, Änderungen der 
Bilanzierung der Effekte aus den Verände
rungen des eigenen Kreditrisikos für aus 
zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte 
finanzielle Verpflichtungen, neue Anfor
derungen an die Wertminderung von fi
nanziellen Vermögenswerten und neue 
Vorschriften für die Bilanzierung von Si
cherungsbeziehungen.

IFRS 9 verlangt, dass das Geschäftsmodell 
des Unternehmens und die Charakteristika 
der Zahlungsströme des jeweiligen finanzi
ellen Vermögenswerts die Klassifizierung 
und dessen Bewertung bestimmen. Zum 
erstmaligen Ansatz wird der jeweilige 
 finanzielle Vermögenswert entweder als 
„zum beizulegenden Zeitwert mit Wertän
derungen in der Gewinn und Verlustrech

nung“, als „zu fortgeführten Anschaffungs
kosten“ oder als „zum beizulegenden Zeit
wert mit Wertänderungen in den Sonstigen 
erfolgsneutralen Eigenkapitalveränderun
gen“ klassifiziert. Da die Regeln für die 
Klassifizierung von den bestehenden Be
stimmungen nach IAS 39 abweichen, ist es 
erforderlich, den gesamten Bestand an fi
nanziellen Vermögenswerten im Hinblick 
auf eine Änderung der Klassifi zierung zu 
analysieren. In Abhängigkeit von dem Grad 
der Heterogenität der Geschäftsmodelle 
sind Veränderungen bei der Klassifizierung 
und Bewertung von finanziellen Vermö
genswerten unter IAS 39 zu erwarten.

Die Regelungen zur Wertminderung, dem 
sogenannten Impairment unter IFRS 9, be
treffen die finanziellen Vermögenswerte, 
die zu fortgeführten Anschaffungskosten 
„amortised cost“ angesetzt werden oder 
die zum beizulegenden Zeitwert mit Wert
änderungen in den sonstigen erfolgsneut
ralen Eigenkapitalveränderungen bewerte
te Vermögenswerte, „fair value through 
other comprehensive income“. Darüber hi
naus müssen die neuen Anforderungen der 
Wertminderung auf außerbilanzielle Kre
ditzusagen wie Kreditzusagen und Finanz
garantien und Forderungen aus Leasing
geschäften angewendet werden. 

Die umfangreichsten Änderungen gemäß 
IFRS 9 werden durch das neue Modell für 
die Wertminderung induziert, wobei hier
bei ein Paradigmenwechsel stattfindet. Das 
bestehende Wertminderungsmodell, bei 
dem Kreditausfälle bei Eintritt eines auslö
senden Ereignisses erfasst werden, dem so
genannten „incurred loss model“, wird von 
einem Modell abgelöst, bei dem Rückstel
lungen für Kreditausfälle bei Erstansatz 
des finanziellen Vermögenswerts (oder 
dem Zeitpunkt, zu dem der Konzern Ver
tragspartner der Kreditzusage oder der Fi
nanzgarantie wird) auf Basis der zu diesem 
Zeitpunkt herrschenden Erwartungen po
tenzieller Kreditausfälle erfasst werden, 
dem sogenannten „expected loss model“.

Zweistufiges Verfahren

Das IASB hat mit IFRS 9 ein zweistufiges 
Verfahren für die Ermittlung der Kreditrisi
kovorsorge eingeführt. Die Risikovorsorge 
im Kreditgeschäft bei Erstansatz basiert 
auf den erwarteten Kreditausfällen für die 
ersten zwölf Monate, was die erste Stufe 
im Wertminderungsmodell darstellt. Zu je
dem Quartalsabschluss muss der Konzern 
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anschließend beurteilen, ob eine signifi
kante Erhöhung des Kreditrisikos des Ver
mögenswerts stattgefunden hat. Ist dies 
der Fall, muss die Risikovorsorge, die über 
die gesamte Laufzeit zu erwartenden ge
samten Kreditausfälle des finanziellen Ver
mögenswerts (üblicherweise als lifetime 
expected losses bezeichnet) widerspiegeln. 

Zwar sind noch keine vollständigen Kom
mentarbände zu IFRS 9 verfügbar, zum 
Beispiel haben die vier großen Wirtschafts
prüfungsgesellschaften diese noch nicht 
veröffentlicht, jedoch besteht in der exis
tierenden verfügbaren Literatur Einigkeit 
unter den Autoren, dass als Folge der Re
gelungsänderungen zur Wertminderung 
eine erhöhte Subjektivität bei der Bildung 
der Kreditrisikovorsorge bestehen wird. 

Der Grund dafür liegt darin, dass die Risi
kovorsorge auf zukunftsorientierten und 
wahrscheinlichkeitsgewichteten Informati
onen beruht, die fortlaufend überwacht 
und über die Laufzeit des finanziellen 
 Vermögenswerts aktualisiert werden. Das 
steht im Gegensatz zur Erfassung von 
Wertminderungen unter IAS 39, dessen 
Regeln für die Erfassung einer Risikovor
sorge den Eintritt eines oder mehrerer Ver
lustereignisse bereits erfordern. 

Übergreifende Erhöhung des 
Risikovorsorgeniveaus

Es wird erwartet, dass IFRS 9 insgesamt  
zu einer übergreifenden Erhöhung des 
 Risikovorsorgeniveaus führen wird. Diese 
Schlussfolgerung beruht auf der Anforde
rung zum Ansatz einer Risikovorsorge in 
Höhe der erwarteten Kreditausfälle für die 
ersten zwölf Monate auch für solche Inst
rumente, bei denen sich das Kreditrisiko 
seit Erstansatz nicht wesentlich erhöht 
hat. Das bedeutet, dass im Vergleich zum 
IAS 39 „incurred loss model“ der Kreis der 
in die Risikovorsorge einzubeziehenden 
Transaktionen erweitert wird. Darüber hin
aus beruht es auf der Annahme, dass der 
Bestand an Vermögenswerten, auf die der 
„lifetime expected loss“ angewendet wird, 
größer ist als der Bestand an Vermögens
werten, bei denen tatsächlich Verlustereig
nisse nach IAS 39 bereits eingetreten sind.

Gegenüberstellung IFRS-Taxonomie und 
Finrep-Taxonomie in Hinblick auf An-
hangangaben für Finanzinstrumente: 
Gemäß Auffassung verschiedener Autoren 
stellen die IFRS 7 Anhangsangabenände

rungen jedoch den Schwerpunkt der 
IFRS 9 Veränderungen dar, da umfangrei
che Anhangangaben gemäß IFRS 7 gefor
dert werden.13) Das Besondere hierbei ist, 
dass nicht nur quantitative, sondern auch 
qualitative Angaben erfolgen müssen. Das 
erhöht insbesondere die Anforderung an 
die internen Datenhaushalte der Banken, 
eine Vielzahl von Daten mit hoher Granu
larität zum Zwecke der Aggregation der 
Finanzberichterstattung zur Verfügung zu 
stellen.

Spiegel für die Kreditrisikovorsorge

Im Folgenden findet ein Vergleich der 
 Anhangangaben zwischen der IFRSTaxo
nomie und der FinrepTaxonomie statt.
Hierbei liegt der Fokus auf den Anhang
angaben nach IFRS 7, die mit IFRS 9 zu
sammenhängen. Die Untersuchung grup
piert die abweichenden Anhangangaben 
zwischen IFRSTaxonomie und Finrep an
hand verschiedener Merkmale:

– Quantitative Unterschiede,

– Qualitative Unterschiede.

Ein Schwerpunkt der Untersuchung liegt 
auf dem Spiegel für die Kreditrisikovorsor
ge. Vergleicht man die einzelnen Positionen 
des Spiegels, so ergeben sich zwischen bei
den Taxonomien nur kleinere Unterschiede.

In der Tabelle werden die Positionen aus 
den Spiegeln der Kreditrisikovorsorge der 
IFRSTaxonomie und der FinrepTaxonomie 
gegenübergestellt. Obwohl die Positionen 
sehr genau in IFRS 7 beschrieben sind, sind 
die Bezeichnungen unterschiedlich. Finrep 
liefert darüber hinaus eine eigene Be
schreibung oder Empfehlung, wie die 
 Position auszufüllen ist. Aufgrund der 
 unterschiedlichen Hauptgliederungsüber
schriften stellt sich die Herausforderung, 
dies datentechnisch so zu integrieren, dass 
am Ende die Spiegel gemäß IFRSTaxono
mie mit der FinrepTaxonomie abstimmbar 
sind. Die wird daran deutlich, dass es Posi
tionen im FinrepKreditrisikovorsorgespie
gel gibt, die nicht in der IFRSTaxonomie 
vorkommen. Vollwert oder Teilabschrei
bungen sogenannte „partial or total write
offs“ müssen nach Finrep gezeigt werden. 

Zusätzliche Angaben

In der IFRSTaxonomie müssen Verände
rungen durch Fremdwährungseffekte se

parat ausgewiesen werden, was eine Stan
dardangabe in den Spiegeln gemäß IFRS 
darstellt. Eine Besonderheit in der Finrep
Taxonomie stellt auch die Angabe zu Ein
zel beziehungsweise Pauschalwertberich
tigungen in der Tabelle 12.1. dar. Nach 
IFRS 9 beziehungsweise IFRS 7 findet ei
gentlich erst in der dritten Stufe, wenn der 
Ausfall tatsächlich eingetreten ist, eine 
Einzelbewertung statt. Stufe 1 und 2 un
terliegen einer pauschalen Kreditrisikovor
sorge, da hierfür Standardmodelle verwen
det werden. 

Die größten quantitativen Unterschiede 
ergeben sich dadurch, dass gemäß Finrep 
über den Spiegel hinaus zusätzliche Anga
ben gemacht werden müssen. Gemäß der 
Tabelle 12.2 (Finrep) müssen alle Transfers 
zwischen den einzelnen Stufen offen
gelegt werden. Dies steht im Widerspruch 
zu Anforderungen der IFRSTaxonomie,  
da gemäß IFRS 7 keine solchen Angaben 
erforderlich sind. Dies bedeutet einen er
heblichen zusätzlichen Aufwand für die 
Datenerhebung bei den Kreditinstituten.

So gibt es Beispiele für qualitative An gaben 
gemäß der IFRSTaxonomie, die in der Fin
repTaxonomie in vollumfängliche quanti
tative Angaben umgewandelt werden. So 
müssen nach IFRS 7 nur wesent liche signifi
kante Veränderungen bei den Kundensal
den erläutert werden, wohin gegen nach 
FinrepTaxonomie eine vollständige quanti
tative Überleitung erfolgen muss.

Unterscheidung  
nach Überfälligkeitsfristen

Tabelle 7.1 in der FinrepTaxonomie macht 
eine Unterscheidung nach Überfälligkeits
fristen, die für verschiedene zeit liche Fris
ten offengelegt werden müssen, welche 
nach IFRS 7 durch die Stufen ersetzt wor
den sind und damit keine solche Differen
zierung erforderlich macht. Gerade hierbei 
zeigt sich aber, dass Finrep unter dem 
 Gesichtspunkt bankenspezifischer Offen
legungserfordernisse geschrieben wurde, 
da es sich bei dieser Form der zeitlichen 
Unterteilung letztendlich um eine aus 
Bankenaufsicht und Bankenanhangan
gaben branchenübliche Offenlegung han
delt. Dies würde bei IFRS dem Grundsatz 
der branchenagnostischen Behandlung 
 widersprechen.

Auch die Angabenanforderungen zur Ver
änderung des Kreditrisikos bei den Finanz
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anlagen gemäß Tabelle 4.2.2 (Finrep), die 
zum beizulegenden Zeitwert mit Wertän
derungen in den Sonstigen erfolgsneu
tralen Eigenkapitalveränderungen ange
setzt werden, geht über die Offenlegungs
erfordernisse von IFRS 9 und IFRS 7 hinaus.

Angaben zu im Verkauf befindlichen 
Fremd kapitalinstrumenten gemäß den Ta
bellen 18 und 19 sind nicht konform mit 
IFRS 9 und IFRS 7.

Unterschiede in der  
Berichterstattung 

Auch wenn die Anhangangaben im Rech
nungswesen und dem Meldewesen auf ei
ner gemeinsamen fachlichen Basis der 
Rechnungslegungsstandards des IFRS be
ruhen, ergeben sich Unterschiede, teilweise 
wesentlicher Art, in der Berichterstattung. 
Die Unterschiede werden transparent bei 
der Analyse der Ausprägungen der IFRS 
und der FinrepTaxonomie. Die Ursache 
liegt in dem Interpretationsspielraum, den 
die prinzipienorientierten Rechnungs
legungsstandards des IASB bieten und in 
den unterschiedlichen Zielsetzungen zwi
schen IASB und Meldewesen. 

Darüber hinaus besteht ein Mangel bei den 
geübten Praxiselementen „common practi
ce elements“, da diese in der IFRSTaxo
nomie nur zum Teil detailliertere Berichts
elemente zur Verfügung stellen, da diese 
immer nur dann Eingang in die IFRSTaxo
nomie finden, wenn diese von der Mehr
zahl der Unternehmen berichtet werden. 
Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass 
eine Minderheit der geübten Berichts
elemente nicht Eingang in die IFRSTaxo
nomie findet. Dazu kommt, dass geübte 
Branchenelemente immer unter dem Ge
sichtspunkt der Branchenunabhängigkeit 
analysiert werden, sodass es am Ende doch 
zur Entscheidung kommen kann, diese 
nicht in die IFRSTaxonomie zu überneh
men.

Während das IASB darauf abzielt, bran
chenunabhängige globale Standards zu 
entwickeln, liegt beim Meldewesen der Fo
kus auf den Kreditinstituten. Die EBA ver
folgt mit der FinrepTaxonomie spezifische 
Informationsbedürfnisse in ihrer Rolle als 
Bankenaufseher. Das IASB will Investoren 
entscheidungsrelevante Informationen zur 
Verfügung stellen. Die IFRS verfolgen den 
Grundsatz der branchenagnostischen Be
handlung, wobei Finrep bankenspezifische 

aufsichtsrechtliche Erfordernisse erfüllen 
soll. 

Ansatzpunkt für Harmonisierung

Nichtsdestoweniger bieten die Taxonomien 
einen Ansatzpunkt für Harmonisierung 
und Ausbildung von Industriestandards 
(common practices), die einer heterogenen 
 Berichterstattung und dem „information 
overload“ entgegenwirken können. Darü
ber hinaus stellt sich die Frage, ob die Fin
repTaxonomie nicht noch im Hinblick auf 
wesentliche Unterschiede zur IFRSTaxo
nomie überarbeitet werden sollte oder so
gar architektonisch auf der IFRSTaxono
mie basieren soll, wie das der Fall vor 2011 
gewesen ist, um die Eindeutigkeit und 
Wiederverwendung der Elemente zu ge
währleisten.

Der Beitrag stellt die persönliche Meinung 
der Verfasser dar.
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